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Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen 
Gremien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarkt-
politik will das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in 
seine wissenschaftliche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific 
policy advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary 
committees of the Federal Government and the Federal States and on current central topics 
of labour market policy. 
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Zusammenfassung 

Angesichts der unsicheren Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise für 
den Arbeitsmarkt will die Bundesregierung die Beschäftigungschancen am Arbeits-
markt verbessern. Ihr Gesetzesentwurf sieht neben einer Verlängerung der Kurzar-
beitergeld-Regelung zahlreiche weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen vor, die 
in jeweils spezifischer Weise zur Sicherung oder zur Erschließung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten beitragen sollen.  

Das IAB äußert sich in seiner Stellungnahme zu den Vorschlägen einer Neurege-
lung der Transfermaßnahmen und des Transferkurzarbeitergeldes und zur Fortfüh-
rung der freiwilligen Weiterversicherung. Das Institut nimmt außerdem Stellung zu 
einer Verlängerung 

 der Regelungen zur Weiterbildungsförderung für Ältere und  
Geringqualifizierte 

 der Regelungen zur erweiterten vertieften Berufsorientierung 
 der Regelungen zum Ausbildungsbonus bei Insolvenz 
 des Kurzarbeitergeldes 
 der Geltungsdauer beim Eingliederungszuschuss für Ältere 
 und der Geltungsdauer bei der Entgeltsicherung. 

 
 
Abstract 

Taking account of the current financial and economic crisis’ uncertain effects on the 
labour market, the Federal Government intends to improve the conditions of em-
ployment. The Government’s draft law envisions an extension of the regulation on 
the short-time work and various other employment policy measures that are meant 
to promote the securing and development of employment opportunities in specific 
ways. 

In this statement, the IAB comments on propositions of a re-regulation of transfer 
measures and short-time work transfers, and on the continued application of the 
voluntary insurance scheme. Furthermore, the Institute comments on the prolonga-
tion of 

 the regulations on the promotion of continued education and training for the 
elderly and low-skilled workers 

 the regulations on extended in-depth occupational orientation 
 the regulations on the “Vocational Training Bonus” for employing apprentices 

from insolvent firms 
 the short-time work subsidy 
 the valid period of the integration subsidy for elderly employees 
 the valid period of secured remuneration. 

  



IAB-Stellungnahme 4/2010 5 

1 Vorbemerkung zur wirtschaftlichen Entwicklung in den 
Jahren 2010/2011 

Im Jahr 2009 stagnierte die Erwerbstätigkeit und die Arbeitslosigkeit stieg um „nur“ 
160 000 Personen – trotz des Einbruchs der wirtschaftlichen Aktivität um fünf Pro-
zent. Inzwischen ist eine leichte wirtschaftliche Erholung eingetreten, die jedoch 
risikobelastet bleibt. Damit stellt sich die Herausforderung, bislang erhaltene Be-
schäftigung möglichst zu sichern, aber auch Anpassungen zuzulassen, damit sich 
weder obsolete Strukturen noch die entstandene Arbeitslosigkeit verfestigen. 

Nach der Krise 2009 befindet sich die deutsche Wirtschaft 2010 in einer Phase der 
Belebung. In der Vorausschau des IAB (vergleiche Fuchs unter anderem 2010) wird 
in der mittleren Variante der Arbeitsmarktprojektion ein Wachstum des realen BIP 
um 1¾ Prozent angenommen. Risiken, wie zum Beispiel eine Kreditklemme, be-
stimmen die untere Variante mit einem Prozent Wachstum, Chancen durch eine 
Erholung auf breiterer Basis die obere Variante mit 2 ½ Prozent. 

Die Wachstumsprognosen für das Jahr 2011 liegen derzeit zwischen 1,2 und 2,1 
Prozent. Dementsprechend würde sich die leichte Erholung fortsetzen. Ein weiterer 
kräftiger Beschäftigungsrückgang in der mittleren Frist ist unwahrscheinlich. Dassel-
be gilt für einen starken Beschäftigungsaufbau: Die Spielräume bei der Arbeitszeit 
und der Produktivität je Stunde sind voraussichtlich auch im Jahr 2011 noch zu 
groß. 

2 Zu Transfermaßnahmen und Transferkurzarbeitergeld 
(§§ 38, 216a, 216b SGB III) 

Die vorgeschlagenen Neuregelungen können die Qualität und Effizienz der Trans-
ferleistungen nach den §§ 216a und 216b SGB III steigern. Dafür sprechen die Er-
fahrungen der Praxis wie auch Forschungsergebnisse (vergleiche Deeke/Ohlert 
2009). Darüber hinaus scheinen sie auch für eine bisher nicht mögliche Erfolgskon-
trolle nutzbar. Dazu sollte jedoch nicht auf Verbleibsangaben der Träger gesetzt 
werden, weil diese immer mit Problemen der Vergleichbarkeit und Validität verbun-
den sind. Stattdessen sollte der Bundesagentur für Arbeit (BA) die Möglichkeit zur 
Ermittlung des Verbleibs beziehungsweise der Eingliederung im Sinne der gesetzli-
chen Eingliederungsbilanz gegeben werden. 

3 Zu den Regelungen einer freiwilligen Weiterversicherung 
(§ 28a SGB III) 

Wie die Anträge auf freiwillige Weiterversicherung zeigen, stellen die Selbständigen 
den Großteil der Antragsteller. Ihr Anteil erhöhte sich dabei in den Jahren 2006 bis 
2009 kontinuierlich von gut 80 auf über 90 Prozent an allen Antragstellern. 

Für die Pflegepersonen gilt als beitragspflichtige Einnahme ein Arbeitsentgelt in 
Höhe von zehn Prozent der monatlichen Bezugsgröße, für die selbständig Tätigen 
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und die im Ausland Beschäftigten 25 Prozent der monatlichen Bezugsgröße. Der 
Beitragssatz für das Jahr 2010 beträgt 2,8 Prozent. Auf der Basis der Bezugsgröße 
(2.555 Euro West, 2.170 Euro Ost) errechnet sich für das Jahr 2010 ein Beitrag in 
Höhe von 7,15 Euro (West) und 6,08 Euro (Ost) für Pflegepersonen, 17,89 Euro 
(West) und 15,19 Euro (Ost) für selbständig Tätige und 17,89 Euro (West, Ost) für 
Auslandsbeschäftigte. Der Beitrag ist vom Versicherten allein zu tragen. 

Tritt nach einer Zeit mit freiwilliger Weiterversicherung der Versicherungsfall ein, 
richtet sich die Höhe des Arbeitslosengeldes nach einem fiktiven Arbeitsentgelt, 
wenn der Betroffene in den letzten zwei Jahren vor Beginn der Arbeitslosigkeit nicht 
mindestens 150 Tage Arbeitsentgelt aus einer versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung erzielt hat. Die Höhe dieses fiktiven Arbeitsentgelts ist unter anderem von der 
Beschäftigung, auf die sich die Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit für 
den Arbeitslosen richten, und der für die Ausübung dieser Beschäftigung erforderli-
chen Qualifikation abhängig. Die Höhe des monatlichen Arbeitslosengeldes reicht 
dabei von 607,20 Euro (keine Ausbildung, Bundesgebiet Ost) bis 1.266 Euro  
(Hoch-/ Fachhochschule, Bundesgebiet West). Die Anspruchsdauer beträgt in Ana-
logie zum Arbeitslosengeld I mindestens sechs Monate und kann unter bestimmten 
Voraussetzungen bis zu 24 Monate betragen. 

Aus der Statistik der BA ist lediglich eine Information zum aktuellen Bestand an 
Empfängern von Arbeitslosengeld aufgrund freiwilliger Weiterversicherung verfüg-
bar. Im Lichte dieser Zahlen erscheint die Einschätzung der Bundesregierung, die in 
den nächsten Jahren von rund 7.600 Beziehern von Arbeitslosengeld bei einem 
monatlichen Kopfsatz von 1.700 Euro ausgeht, als realistisch. 

Dem IAB liegen keine eigenen Daten zu Empfängern von Arbeitslosengeld aufgrund 
freiwilliger Weiterversicherung, der Dauer der Vorversicherungszeiten, der Höhe 
und Dauer der Leistungen etc. vor. Eine belastbare Nachhaltung der im Gesetzent-
wurf genannten Mehreinnahmen beziehungsweise -ausgaben ist mithin nicht mög-
lich. 

Das IAB verfügt auch über keine Information, inwieweit Personen, die mit dem 
Gründungszuschuss nach § 57 SGB III gefördert wurden, von der Möglichkeit der 
freiwilligen Weiterversicherung Gebrauch machen. Gleichwohl ist dem in der Geset-
zesbegründung vorgetragenen Argument, die Möglichkeit der freiwilligen Weiterver-
sicherung für Existenzgründer trage dazu bei, Hemmnisse für den Schritt in die 
Selbständigkeit zu überwinden und so eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, zuzu-
stimmen. 

Vorbehaltlich der beschriebenen Informationslücken dürften nach heutigem Kennt-
nisstand die Vorteile der freiwilligen Weiterversicherung überwiegen. Die unbefriste-
te Fortführung dieser Regelung über den 31.12.2010 hinaus erscheint mithin als 
sinnvoll. 
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4 Zu den Regelungen zur Weiterbildungsförderung 
(§ 417 SGB III) 

Die Förderung der Weiterbildung älterer und geringqualifizierter Personen in Be-
schäftigung erscheint nach aktuellem Forschungsstand – auch unabhängig von der 
zu erwartenden wirtschaftlichen Erholung – empfehlenswert. Die Verlängerung der 
Anwendbarkeit der Regeln für die zur Verfügung stehenden Instrumente ist deshalb 
nachvollziehbar. 

5 Zum Kurzarbeitergeld (§ 421t SGB III) 

Die Kurzarbeit wurde in der Vergangenheit in unterschiedlichem Maße in Anspruch 
genommen. In den Rezessionen der 70er und 80er Jahre lagen die jahresdurch-
schnittlichen Kurzarbeiterquoten zwischen drei und vier Prozent (bezogen auf die 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). In den neunziger Jahren hat der Ge-
setzgeber die Hürden zur Einführung konjunktureller Kurzarbeit beziehungsweise für 
das Kurzarbeitergeld (KuG) höher gelegt. Ab dem Jahr 1989 fiel sukzessive die Er-
stattung von Sozialversicherungsbeiträgen für die Kurzarbeiter weg, und seit dem 
Jahr 1994 müssen die Betriebe diese Beiträge voll übernehmen. Zudem sind die 
Betriebe seit der Einführung des SGB III im Jahr 1997 verstärkt gehalten, zunächst 
möglichst alle Arbeitszeitpolster abzubauen und Arbeitszeit-Flexibilitäten zu nutzen, 
bevor die Kurzarbeit in Anspruch genommen wird. 

Mit den Regelungen des § 421t SGB III wurde im Jahr 2009 die Inanspruchnahme 
von konjunktureller Kurzarbeit und Saison-Kurzarbeit – zeitlich befristet bis Ende 
2010 – wieder erleichtert. Die rechtlichen Änderungen erfolgten vor dem Hinter-
grund der außerordentlich schwierigen wirtschaftlichen Situation im Zuge der Wirt-
schafts- und Finanzkrise und der negativen Aussichten für den Arbeitsmarkt. Es 
wurden die finanziellen Anreize verstärkt (Erstattung von Arbeitgeberbeiträgen zur 
Sozialversicherung), die Hürden zur Inanspruchnahme niedriger gelegt (Aussetzen 
der Drittel-Erfordernis; Minusstunden keine Voraussetzung; keine Auswirkungen von 
Beschäftigungssicherungsvereinbarungen) sowie der potenzielle Nutzerkreis aus-
geweitet (Übertragung der Regelung von Konjunktur-KuG auf Saison-KuG sowie 
Kurzarbeit bei Leiharbeitnehmern). Durch die volle Erstattung der Sozialversiche-
rungsbeiträge vom ersten Tag an wurden zusätzlich Anreize zur Qualifizierung der 
Kurzarbeiter gesetzt. 

Die Attraktivität von Kurzarbeit ist dadurch deutlich gestiegen: Die Zahl der konjunk-
turell begründeten Kurzarbeiter erreichte im Mai 2009 mit 1,516 Millionen Personen 
ihren Höchststand und betrug im Jahresdurchschnitt 1,089 Millionen bei rund 50.000 
Betrieben. Der durchschnittliche Arbeitsausfall bei konjunktureller Kurzarbeit betrug 
31 Prozent der Normalarbeitszeit. Insgesamt wurde durch die Neuregelungen der 
Anstieg der Arbeitslosigkeit abgeschwächt. Wie hoch der Beitrag zur Beschäfti-
gungsstabilisierung 2009 war, lässt sich nicht exakt quantifizieren, da wir nicht wis-
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sen, wie viele Kurzarbeiter ansonsten entlassen worden wären. Das rechnerische 
Äquivalent der konjunkturellen Kurzarbeit im Jahr 2009 betrug 340.000 Beschäftigte.  

Mitnahmeeffekte können bei diesen temporären Neuregelungen nicht ausgeschlos-
sen werden. So kann vermutet werden, dass ein Teil der Betriebe auch ohne die 
zusätzlichen Anreize Kurzarbeit in Anspruch genommen hätte. Auch hätten Betriebe 
anstelle von Kurzarbeit für kollektivvertragliche Arbeitszeitverkürzungen zur Be-
schäftigungssicherung optieren können, sofern solche vereinbart worden wären. 
Allerdings gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass die Betriebe über die Kurzarbeit 
hinaus in beträchtlichem Maße Beschäftigung halten. So ist die Arbeitszeit im Jahr 
2009 auch auf anderen Wegen verkürzt worden (um insgesamt 2,8 Prozent) und die 
Produktivität je Arbeitsstunde ist kräftig gefallen (um 2,2 Prozent) (vergleiche Fuchs 
unter anderem 2010). 

Die maximale Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld wurde zunächst auf 18 und dann 
auf 24 Monate verlängert. Sie beträgt für Neufälle seit Anfang 2010 wieder 18 Mo-
nate. Je länger die Krise und ihre Folgen für den Arbeitsmarkt andauern, desto we-
niger kann Kurzarbeit die Folgen abfedern. Konjunkturelle Kurzarbeit zielt darauf, 
einen voraussichtlich vorübergehenden Rückgang der Arbeitsnachfrage zu kom-
pensieren, da der Leistungsbezug an die Bedingung eines vorübergehenden Nach-
fragerückgangs geknüpft ist. Kurzarbeit können auch Unternehmen mit strukturellen 
Problemen nutzen (vergleiche Crimmann/Wießner 2009). Dies ist dann kritisch zu 
sehen, wenn Kurzarbeit in Arbeitslosigkeit oder in Verrentung mündet. Bislang gibt 
es dafür jedoch keine empirischen Belege. Ohnehin lassen sich strukturelle Prob-
lemlagen im konjunkturellen Tal nicht ex ante, sondern in der Regel nur ex post em-
pirisch belegen (vergleiche Deeke 2009: 450). Bisher ist eher davon auszugehen, 
dass von der Krise insbesondere wachstumsstarke, exportorientierte Betriebe be-
ziehungsweise Branchen in prosperierenden Regionen betroffen waren, denen prin-
zipiell gute Wachstumschancen in der Zukunft zuerkannt werden können (vergleiche 
Möller 2009: 330). 

Hervorzuheben ist die Befristung der Neuregelungen im Bereich der Kurzarbeit mit 
Blick auf die bestehende Ausnahmesituation. In normalem konjunkturellem Fahr-
wasser erscheinen die vorher geltenden Regelungen als ausreichend, um Betriebe 
in einer temporären Notlage zu unterstützen. Denn bei zu starken und dauerhaft 
nutzbaren staatlichen Hilfsmaßnahmen besteht generell die Gefahr, nicht mehr 
marktfähige Arbeitsplätze künstlich zu erhalten und so den Wettbewerb in Branchen 
sowie den Strukturwandel zu bremsen. Allerdings dürften die nach wie vor beträcht-
lichen Remanenzkosten der Kurzarbeit solchen Entwicklungen entgegenwirken 
(vergleiche Bach/Spitznagel 2009). 

Durch die volle Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bei Qualifizierungsmaß-
nahmen während der Kurzarbeit wurde ein zusätzlicher Anreiz für die Inanspruch-
nahme gesetzt. Grundsätzlich spricht vieles dafür, Betriebe und Beschäftigte dazu 
zu bewegen, die Phase der Kurzarbeit zur Qualifizierung zu nutzen. Die Regelung 
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hat bisher jedoch nur langsam Wirkungen entfaltet. Dazu mag beigetragen haben, 
dass seit Mitte des Jahres nach sechs Monaten die volle Erstattung auch ohne Qua-
lifizierung möglich ist. Im Jahr 2009 gab es bis Ende November mehr als 122.000 
Eintritte in Qualifizierungsmaßnahmen während konjunktureller Kurzarbeit (99.000 
vom Europäischen Sozialfond (ESF) gefördert, 23.000 gemäß § 77 Abs. 2 SGB III). 
Eine abschließende Beurteilung ist auf Basis der vorliegenden Informationen nicht 
möglich. 

Unzweckmäßig ist die Verbindung der Förderung nach § 77 SGB III mit dem Bil-
dungsgutscheinverfahren (§ 421t Abs. 4 in Verbindung mit § 417 Satz 2 SGB III). 
Der Bildungsgutschein sieht eine individuelle Auswahl eines zertifizierten Trägers 
und einer zertifizierten Maßnahme vor. Die Suche nach einer geeigneten Maßnah-
me gestaltet sich für die Arbeitnehmer insbesondere schwierig, da die Maßnahme 
zusätzlich noch zeitlich zum betrieblichen Ablauf passen muss. Eine Koordination 
von betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten durch den Arbeitgeber wird durch das 
Bildungsgutscheinverfahren zusätzlich erschwert. Da die Zertifizierung in den §§ 84 
und 85 SGB III geregelt ist, bliebe – auch bei Verzicht auf das Angebot des Bil-
dungsgutscheins – die Qualitätssicherung erhalten. Eine Einzelfallprüfung des Ar-
beitnehmers durch die Agentur für Arbeit wäre zudem entbehrlich, wenn die Teil-
nahme der Beschäftigten in Kurzarbeit an einer Qualifizierungsmaßnahme ange-
zeigt werden müsste. 

Nach einer Untersuchung des IAB führten von allen Betrieben mit Kurzarbeit im ers-
ten Halbjahr 2003 nur fünf Prozent Qualifizierungsmaßnahmen für ihre Kurzarbeiter 
durch (Deeke 2005). Damals gab es allerdings keine zusätzlichen Anreize für solche 
Maßnahmen und auch nicht die Ende 2008 eingeführte Möglichkeit zur finanziellen 
Unterstützung bei den Maßnahmekosten aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF). Aufgrund der neuen Förderanreize konnte eine Steigerung erwartet werden. 
Zumindest erhöhten sich die Chancen eines größeren Engagements von Betrieben 
bei der Weiterbildung ihrer Beschäftigten beziehungsweise Kurzarbeiter während 
der arbeitsfreien Zeit. Wünschenswert wäre es, dass die erworbenen Qualifikationen 
zertifiziert werden und generell am allgemeinen Arbeitsmarkt verwertbar sind. Eine 
stärkere Nutzung der Qualifizierungsmöglichkeiten bei Kurzarbeit könnte 
gegebenenfalls durch eine Vereinfachung des Förderrechts erreicht werden.  

Vor dem Hintergrund der weiter oben beschriebenen Beschäftigungsrisiken wird 
Kurzarbeit sicher auch 2010 einen Beitrag zur Stabilisierung der Beschäftigung leis-
ten. Im ersten Quartal 2010 befanden sich 781.000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Im 
Jahresdurchschnitt wird in der mittleren – auch aktualisierten – Variante  der Vo-
rausschau des IAB mit rund 700.000 Kurzarbeitern gerechnet. Das Potenzial für 
sonstige Verkürzungen der Arbeitszeit dürfte weitgehend ausgeschöpft sein – es sei 
denn, die Tarifpartner erschließen neue Möglichkeiten wie temporäre Verkürzungen 
der tariflichen Arbeitszeit. 
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Eine Verlängerung der Erstattung von Sozialbeiträgen für Kurzarbeiter bis 31. März 
2012 würde die bestehende Regelung zur erleichterten Inanspruchnahme von 
Kurzarbeitergeld erhalten. Insbesondere kleinere Betriebe könnten davon profitie-
ren, da sich abzeichnet, dass diese zunehmend Unterstützung mit dem Kurzarbei-
tergeld benötigen. Auch bei voller Erstattung von Sozialbeiträgen für Kurzarbeiter 
verbleiben den Betrieben Remanenzkosten, die weiterhin möglichen Mitnahmeeffek-
ten und dem Risiko von Strukturverhärtungen entgegenwirken. 

Nachvollziehbar ist, dass die zum 1. Juli 2009 eingeführte Privilegierung von Mehr-
betriebsunternehmen bei der vollen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge nun 
gestrichen werden soll. Damit gelten auch diesbezüglich für alle Unternehmen un-
abhängig von der Zahl ihrer Standorte die gleichen Bedingungen. 

Eine weitere Unterstützung von Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit 
(und auch von Beschäftigten ohne Kurzarbeit nach § 417 SGB III) erscheint sinnvoll. 
Dabei sollte die Förderung gering qualifizierter Kurzarbeiter nach § 77 Abs. 2 
SGB III vereinfacht werden. Daneben wäre eine Fortsetzung der bisher nur für 2009 
und 2010 gültigen ESF-Richtlinie begrüßenswert. Auch die Fortsetzung der vollen 
Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge ab dem ersten Monat für den Fall, dass 
berücksichtigungsfähige Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden, ist wei-
terhin ratsam. 

6 Zur Verlängerung der Geltungsdauer beim  
Eingliederungszuschuss für Ältere (§ 421 f SGB III) 

Forschungsbefunde legen nahe, dass Eingliederungszuschüsse (EGZ) grundsätz-
lich das Potenzial besitzen, ältere Arbeitslose erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Zu dem im Jahr 2007 eingeführten EGZ für Ältere liegen zwar derzeit 
noch keine Evaluationsergebnisse vor. Mit Blick auf die besonderen Probleme, de-
nen gerade ältere Arbeitslose in einer möglicherweise drohenden Phase eines we-
nig beschäftigungswirksamen Wachstums gegenüber stehen, erscheint eine Ver-
längerung derzeit trotzdem gerechtfertigt. 

Das IAB bewertet das Vorhaben der Bundesregierung positiv, die erwarteten Eva-
luationsergebnisse in die Überprüfung des Instruments einfließen zu lassen. Derzeit 
untersucht das Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) im Rahmen einer qualitativen 
Implementationsstudie im Auftrag des IAB die Einsatzbedingungen von Eingliede-
rungszuschüssen und die Handlungsrationalitäten, Entscheidungslogiken und Inter-
aktionsmuster der beteiligten Akteure. Im Rahmen der Studie werden Agenturen 
und ARGEN, Betriebe und Personen befragt, die mit einem Eingliederungszuschuss 
gefördert werden. Untersuchungsgegenstand sind dabei auch die seit den Hartz-
Reformen neu eingeführten Varianten des Eingliederungszuschusses (unter ande-
rem für Ältere). Die Feldarbeit wird von März bis September 2010 durchgeführt und 
ist auf fünf Regionen konzentriert. Der Endbericht soll zum Jahreswechsel 
2010/2011 an das IAB übergeben werden. 
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7 Zur Verlängerung der Geltungsdauer bei der  
Entgeltsicherung (§ 421j SGB III) 

Die Entgeltsicherung setzt an einem spezifischen Anreizproblem an, das sich bei 
älteren Arbeitslosen in besonderer Weise stellt. Eine Fortführung des Instrumentes 
erscheint daher genau so sinnvoll wie der erklärte Wille der Bundesregierung, Erfah-
rungen mit dem Instrument systematisch auszuwerten. 

8 Zur Verlängerung der Regelung zur erweiterten vertieften 
Berufsorientierung (§ 421q SGB III) 

Die Verlängerung der erweiterten vertieften Berufsorientierung ist aus Forschungs-
sicht sinnvoll, auch um noch mehr Informationen über ihre Wirkungen zu generie-
ren. Es laufen bereits einzelne Evaluationsvorhaben – weitere sind in Vorbereitung. 

9 Zum Ausbildungsbonus bei Insolvenz (§ 421r SGB III) 

Eine Verlängerung der befristeten Möglichkeit, bei Insolvenz, Stilllegung oder 
Schließung des ausbildenden Betriebs einen Ausbildungsbonus für das die Ausbil-
dung fortführende Ausbildungsverhältnis zu gewähren, erscheint auch im Lichte der 
wirtschaftlichen Lage sinnvoll. 
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